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dıgt VO:  3 3-1815« (Bd 9) 32—-55). Aus Erlassen der Regierung und eıner begrenzten Anzahl dieser
Begrenzung 1st sıch der Vertasser bewußt erhebt eıtende Gedanken und Ausrichtungen der
Kriegspredigt ın den Befreiungskriegen. Er kann zeıgen, wıe diese Predigtinhalte sıch auf Seıten der
Prediger und auf Seıten des Staats, der diese Predigten ordert, 1Im Laufe des 19 Jahrhunderts und
»die Kriegstheologie des Weltkrieges sıch gewissermaßen schon ın UC«ec in der von 1813 vorgebildetındet« ®)

TIE: Groth sıch Miıt der Endzeıitvorstellung der beiden 1Im schwäbischen Bereich bekannten
Blumhardt (»Chiliasmus und Apokatastasıshoffnung in der Reich-Gottes-Verkündigung der beiden
Blumhardts«, 9, 56—116). Zunächst wiırd der Hıntergrund 1Im württembergischen Pıetismus des
18. Jahrhunderts erschlossen. Hıer tiınden sıch wertvolle Hınweıse den Vorstellungen von Chiliasmus
und Apokatastasıs 1m württembergischen Pıetismus und deren Vermittlung mıt dem Artikel der
Contessio Augustana. Unterschiede zwıschen Bengel und - werden herausgearbeitet. Vor diesem
Hıntergrund werden dann die Vorstellungen des alteren und des Jüngeren Blumhardt aus Quellenvorgestellt und erschlossen. Von dem Durchgehenden in diesen Vorstellungen und iıhrem zeitbedingtenWandel her kann der Verftasser den Eintritt des Jüngeren Blumhardt in die SPD und den WürttembergischenLandtag verständlıch machen. Vor allem ber gelingt ıhm, zeıgen, die Verkündigung der
Blumhardt in der Dialektischen Theologie bei Barth und Thurneysen wırksam geworden st.

Das Studıum dieser beiden Bände des Jahrbuchs ZUr Geschichte des NeCUETEN Protestantismus bringtjedem, der sıch mıiıt dem Pıetismus efafßt, viele Intormationen und Eıinsıichten. Der Fachmann wırd auf sıe
nıcht verzichten können, schon auch der gründlıchen Quellenarbeit und der reichen bibliographi-schen Angaben.

Auf die Nachrute und Besprechungen sSamı<® der Bıblıographie ZU Pıetismus, dıe beiden Bänden
angefügt sınd, kann iın dieser Besprechung nıcht äher eingegangen werden. Philipp Schäfer

ZUM HIMMELREICH GELEHRT. Friedrich Christoph Qetinger. 21 Württembergischer Prälat,
Theosoph und Naturforscher. Eıne Ausstellung VO:  3 EBERHARD (GUTEKUNST und EBERHARD ZWINK iın
der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Stuttgart: Landesbibliothek 1982 276 mıiıt Abb
Brosch. 12,-—

Der Katalog begleitet eıne VO  3 der Württembergischen Landesbibliothek und dem Landeskirchlichen
Archiv in Stuttgart zusammengestellte Ausstellung (30 11 aus Anlafß des 200 Todestages VO:  3

Qetinger. 1982 wurde miıt Ausstellungen seiıner auch ın Göppingen (Geburtsort) und Murrhardt ırk-
und Sterbeort) gedacht Wenngleıch Lıteratur Oetinger kein Mangel besteht, wırd den Katalogschon deswegen Zur Hand nehmen, mıiıt den zahlreichen Schriften Qetingers und dessen
Anhängern wıe Gegnern vertraut werden. Die Schritten sınd diplomatisch aufgenommen, nach
Druckort und Umfang beschrieben und durch erklärende Texte In den geistesgeschichtlichen Zusammen-
hang gerückt. Wertvoll sınd die unzähligen biographischen Daten den zahlreichen Vertassern, dıe
1Ur mühsam rheben sınd Ausstellung und Katalog glıedern sıch in 23 Gruppen, denen jeweıls kurze,
ber pragnante Einleitungstexte vorangestellt sınd Dem Katalog hätte8wenıgstens eın Namensregıster
gewünscht, damıt ber den Anlaß hınaus uch als Nachschlagewerk benutzbar würde.

Heribert Hummel

HERMANN SCHMID: Dıie Säkularisation der Klöster in Baden 2-1 Überlingen chober 1980
KK u. 398 Kart. 69,50

Dıie Säkularisation VvVon 802/03 und der folgenden Jahre bedeutete iın der neuzeıtlichen Geschichte der
katholischen Kıirche Deutschlands nach der Reformation des 16. Jahrhunderts den tiefsten Einschnitt.
Reichsrechtlich sanktioniert durch den VO:| Kaıser ratıfizierten Reichsdeputations-Hauptschluß VO
25 Februar 1803 der tormell eıne reichsgesetzlıche Ausführungsbestimmung des Friedens VvVon Lunäeville
1801, materıell ın seinen wesentlichen Teılen aber eın ftranzösısches Dıktat darstellte besiegelte die
Säkularisation den völlıgen Untergang der geistlichen Reichsstände, deren beträchtlicher Territorijalbesitz

die weltlichen Fürsten verteılt wurde, deklariert als Entschädigung tür Verluste auf dem lIınken
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einufer, das Frankreich hatte abgetreten werden mussen. Zugleıich rachte s1e, VO:  3 panz wenıgen
Ausnahmen abgesehen, die Zerschlagung der landsässıgen Stifte und Klöster, deren Güter auf Grund des
y 35 des Reichsdeputations-Hauptschlusses der treıen Disposıtion der Landesherren überlassen wurden.
FErhalten 1e! ın der Regel lediglich das Ortskirchenvermögen, ZuUur Gewährleistung der ordentlichen
Seelsorge in den Ptarreien.

In den meısten Fällen wurde dıe Säkularısation mMiıt rücksichtsloser Härte und barbarıscher Zerstörungs-
wWuftft durchgeführt, mıiıt brutalsten in Bayern, auf dessen Betreiben uch der des
Reichsdeputations-Hauptschlusses durchgesetzt worden WAar. Freıiliıch traf die Säkularısatıon die Kırche
Deutschlands nıcht WIE eın Blıtz aus heıterem Hımmel. Dıie durch die Französıische Revolution eingeleite-
ten polıtischen un! terrıtorialen Umwälzungen bildeten 1m Grunde NUur den Auslöser für eiıne Entwicklung,
dıe sıch seılit langem angekündigt hatte. Dem aufklärerischen Denken der Zeıt die geistlichen Fürsten
und Korporationen zunehmen!: als überlebte, unnutze und eshalb auszutilgende Instiıtutionen erschienen,
und 4171 ann wıe die MNECUECTEC Forschung ımmer wıeder belegt leider nıcht S  9 dıe mehr und mehr
1Ns Schufßteld der Kritik geratenen Reichsprälaten, adelıgen Domkapıtel und klösterlichen Konvente in
ihrer überwiegenden Mehrkheıt diesem Eindruck tatkräftig und wirksam gewehrt hätten, einzelne euch-
tende Beispiele AUSSCHNOMIMCN, Dıie nıcht grundlose Aufhebung der Gesellschaft Jesu 1773 und die mıit
den unbezweiıtelbar notwendiıgen theresianısch-Josephinischen Klosterretormen ın den Habsburger Frb-
landen einhergehenden Klosterdezimierungen unter Joseph I1 780—-1 790), die aber keine Säkularısatıonen
1m Innn SCWESCH $ hatten ann »Sıgnalwirkung« gehabt. Zwar begannen Ende des

Jahrhunderts nıcht wenıge geistliche Reichsfürsten, inspirıert durch die ReformmaßnahmenJosephs IL >

in ihren Territorıen aufgeklärte Retormen anzustreben, durchaus mıiıt Erfolg. Dennoch vermochten s1e das
Schicksal nıcht mehr autzuhalten. Dıie eıt der geistlıchen Staaten und des geistlichen Feudalismus War

endgültig abgelaufen. Es 1st bezeichnend, dafß sıch, als der Säkularısatiıonssturm ber die (nach außen ımmer
och mächtige un! prächtige) Reichskirche hereinbrach, keine Stimme Von Rang ıhrer Verteidigung
er'!

Noch 1st die Erforschung der Säkularisation, zumal der Säakularısatiıon der landsässıgen Klöster, in den
einzelnen deutschen Territoriıen längst nıcht geleistet, dafß auch eıne fundierte Gesamtdarstellung
vorläufig nıcht möglıch 1st. Um mehr Ist eshalb die vorliegende Arbeit begrüßen. Sıe bietet, iın der
Hauptsache auf breiter archivalıscher Grundlage herangezogen sınd die Bestände des Badischen
Generallandesarchivs Karlsruhe, des Fürstlıch Fürstenbergischen Archivs Donaueschingen und des
Württembergischen Hauptstaatsarchivs Stuttgart eıne detaillierte Darstellung der Säkularisation der
Klöster in Baden, das sıch Begınn des Jahrhunderts aus eıner kleinen Markgrafschaft Vor allem dank
beträchtlicher Säkularisationsgewinne (Hochstift Konstanz mıiıt der Abte!] Reichenau, die rechtsrheinıschen
Reste der Hochstifte Basel, Straßburg und Speyer, reıl Reichsklöster und sechs Mediatstifte) ZUur Größe
eines reı Provinzen (das obere Fürstentum, die badische Markgrafschaft und diıe Pfalzgrafschaft)
umfassenden, nachfolgend einheitlich organısıerten Miıttelstaates »arrondierte«. FEınem Verlust VO  }

Quadratmeıilen (mıt rund 000 Einwohnern und 162 000 Gulden Einkünften) [ Frankreich standen
Zugewinne Von 3/4 Quadratmeılen (mıt 237 000 Einwohnern und 540 000 Gulden Einkünften) »aus dem
Schofße des Reiches« gegenüber. Im Lauftfe der Jahre 1802 bıs 1811 ZO$ der badısche Staat aber auch das
Besitztum von rund 110 landsässıgen Klöstern (Benediktiner-, Zısterzienser-, Augustiner-, Pramonstraten-
SCIT- lll'ld Bettelordensklöster, männlıch und weıblıch) in seinen Landesteılen ein. Sıe wurden weitestgehend
aufgelöst. Nur einıge Nonnenklöster überdauerten als staatlıch reglementierte »Communıitäten« und
Lehranstalten in veränderter Form dıe Säkularısationsepoche. Der AUsS der Klostersäkularısatıon
Gewinn hielt sıch allerdings ın Grenzen, zumal dem Staat hıeraus uch finanzıelle Verpflichtungen
erwuchsen (z Pensionszahlungen); immerhıiın estand in ansehnlichen Liegenschaften (vor em
Waldungen) und in Grundrenten. Zuwachs ertuhren uch dıe staatlıchen Bibliotheken, deren Beständen die
wertvollsten Teıle der Klosterbibliotheken einverleıibt wurden, während dıe Kircheneinrichtungen,
wıe anderswo auch, verschleuderte, nıcht selten zerstorte.

Der Vertfasser zeichnet eingehend dıe badısche Säkularisationsgesetzgebung und ıhren Vollzug, erortert
auch dıe rechtliche Problematik der Säkularisation ın ıhrem zeitgeschichtlichen Kontext und chıldert,
zuweılen höchst eindrucksvoll, die Schicksale der einzelnen Klöster und Konvente, Ende
hinsıiıchtlich des »Ertrages« für den Staat Bılanz zıiehen. Da und dort kommt in seıner engagıerten
Darstellung auch die Erkenntnis nıcht SanNzZ herum, 65 Z.U| Zeitpunkt der Säkularisation mıt dem
»Klostergeist« nıcht allüberall ın den betroffenen Konventen ZU Besten stand und uch Fälle gab,
] geradezu danach drängte, endlich durch staatlıchen Spruch aufgelöst werden. Von hıer aus hätte sıch
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ihm vielleicht eın »nachdenklicheres« Urteil ber die josephinischen Klosteraufhebungen (Dund ber den Konstanzer Generalviıkar Ignaz Heinrich Freiherrn VO:  3 Wessenberg (D 43) nahelegenkönnen. Eıne eingehendere Lektüre des (ın veralteter Auflage VO:  3 1943 zıtıerten) Werkes Eduard ınters
»Der Josephinismus. Dıie Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus 848 « (Berlın
ware 1er ZU!] Beıispiel gewiß hilfreich geWESCNH und hätte wohl die VO: Vertasser konstatierte
Unübertroffenheit der ekannten Quellensammlung VO:  3 erdinand Maafß 5] eLWAS relatıviert.

Die gul esbare Darstellung, die von der Philosophischen akultät Freiburg Breisgau 1977 als
Doktordissertation aAM  n wurde, wırd bereichert durch einen Quellenanhang, der dıe wichtigsteneinschlägigen Verträge, Erlasse und (Jesetze dokumentiert. Beigefügt 1st uch eın Orts- und Personenregı-
Ster. Manfred Weitlauff

KARL HAUSBERGER: Staat und Kırche nach der Säkularisation. Zur bayerischen Konkordatspolitik iIm
trühen Jahrhundert (Münchener Theologische Studien, Hıstorische Abt. Bd 23) St. Ottilien: Fos
1983 371 Kart. /2,-.

1874 veröfftentlichte ermann VvVon Sıcherer, der der Universıität München Deutsche Rechtsgeschichte
lehrte, seın Buch über Staat und Kirche ın Bayern Der Kulturkampf 1m vollen Gange; we1l
Jahre hatte die Regierung das (Gesetz den Kanzelmißbrauch und dasJesultengesetz erlassen und
sodann auf dem Verordnungsweg den staatskirchlichen Kurs weıter verschärtft. Sıcherer hatte als erster
Hıstoriker Zugang den Ministerijalakten erhalten und konnte seiner Publikation einen großen, bıs heute
den Forschungsstand bestimmenden dokumentarischen Anhang beifügen. Er konzentrierte sıch auf den
»vollständigen Bruch mıiıt dem bisher bestehenden, den curialıstischen Grundsätzen entsprechendem
kırchenpolitischen System«, den die eue Regjerung schon ın den ersten landesherrlichen Verordnungen 1Im
Jahr 1800 deutlich machte, und verfolgte den Weg der bayerischen Kırchenpolitik, der ber die
Ausdehnung der staatlıchen Kirchenhoheit 1mM Religionsedikt von 1809 bıs hın ZU Konkordat VO:|  3 1817
und weıter ber die Verfassung von 181 ‚  \ bıs ZUr Tegernseer Erklärung des Könıgs VO:  3 1821 tührte. Sıcherer
tellte den Souveränitätsbegriff des modernen bayerischen Staates und die auf dem kanonıschen Recht
basierenden Argumente der päpstliıchen Kurıe scharf gegeneinander und interpretierte den Kompromiß VO:  .}
1821 als eınen verschleierten Rückzug des Kardinalstaatssekretärs gegenüber den Ansprüchen des In der
Reftormzeit ausgebildeten bayerischen Staatskırchenrechts.

Das Bild, das Sıcherer zeichnete, 1st 1mM großen und bıs heute gültig geblieben; allerdings hat die
Benützung Quellen, etwa der einschlägigen Nuntiaturakten, wesentliche Ergänzungen und Dıftferen-
zıerungen ermöglıcht, Anton Doeberls Untersuchung ber „Die bayerischen Konkordatsverhand-
lungen in den Jahren 1806 und 1807« von 1924 uch Doeber/| hatte seiıne Darstellung quellenmäßig
untermauert, indem ıhr eınen Anhang mıit Aktenstücken aus dem Vatiıkanıschen Archıv beigab.

arl Hausberger, Schüler des Münchener Kirchenhistorikers Georg Schwaiger, wählte für seine
Habilitationsschrift dasselbe Thema, das Sıcherer bearbeitete, und ging miıt derselben Fragestellung
eran. Wıe Doeber'!l weıtete dıe Aktenkenntnis auUS, indem das Vatikanische Archiv benützte;
auiserdem konnte einzelne Fragen aus Parıser und Wıener Beständen gEeNAUCT klären Hausberger grenzt
also WIe Siıcherer — das Thema »Staat und Kırche« auf dıe ach dem endgültigen Zusammenbruch der alten
Ordnung 1mM] 1803 einsetzenden, bıs 1821 andauernden, in dıplomatischen Kontakten zwıschen der
bayerischen Regierung und dem Heıiligen Stuhl ıch konkretisierenden Bemühungen eıne Neuregelung
der kırchlichen Verhältnisse ein Den Zustand des kirchlichen Lebens, wıe iıhn Georg Schwaiger 1959 tür die
altbayerischen Dıözesen beschrieben hat, und die staatskirchlichen Zielsetzungen U.l'ld Maßnahmen der
bayerischen Regierung VOTauUS; deshalb 1st das Zustandekommen des bayerischen Religions-
edıkts VO:  3 1809 nıcht seın Thema. Dıie jeweıilige Motivatıon und Interessenlage der Verhandlungspartner
wird wiedergegeben, sSOWeılt sıe sıch direkt in den Akten artikuliert, ber nıcht Z.U) Gegenstand
weiterführender Reflexionen gemacht. Auch die zußeren Umstände und politischen Kräfte, dıe auf die
Beratungen einwirkten, werden 1Ur kurzen Skizzen umriıssen: das Konkordat mMiıt Frankreich VvVon 1801,
die parallelen Bemühungen Württembergs, Badens und Preußens, die bayerischen Schwierigkeiten in Tırol,
der FEinfluß der Kontöderierten und die sogenannte »Protestbewegung des bayerischen Protestantismus«.

Hausberger beginnt mıit einem - Schwaiger, Aretıin, Raab, Weıs Orlıentierten Überblick über die
Entwicklung der landeskırchlichen und reichskıirchlichen Verhältnisse spaten 18 und Begınn des

Jahrhunderts. Seine Kritik trıfft Vor allem dıe römische Kurıe: »50 versagte sıch der Heılıge Stuhl jener


